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BGH 4 StR 279/25 - Beschluss vom 14. August 2025 (LG Essen)

Teileinstellung (Verletzung des hochstpersonlichen Lebensbereichs und von Persénlichkeitsrechten durch
Bildaufnahmen: Taterfolg).

§ 154a Abs. 2 StPO; § 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB

Entscheidungstenor

1. Auf die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Essen vom 13. Januar 2025 wird

a) das Verfahren eingestellt, soweit der Angeklagte in den Fallen IlI. 1. bis 3. der Urteilsgriinde verurteilt worden ist;
im Umfang der Einstellung fallen die Kosten des Verfahrens und die dem Angeklagten insoweit entstandenen
notwendigen Auslagen der Staatskasse zur Last,

b) das vorgenannte Urteil im Schuldspruch dahin gedndert, dass der Angeklagte des sexuellen Missbrauchs von
Kindern in Tateinheit mit Herstellen kinderpornographischer Inhalte, mit Besitz kinderpornographischer Inhalte und
mit Besitz jugendpornographischer Inhalte schuldig ist.

2. Die weiter gehende Revision wird verworfen.

3. Der Beschwerdefiihrer hat die verbleibenden Kosten des Rechtsmittels und die dem Nebenklager im
Revisionsverfahren entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen.

Griinde

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen ,sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Herstellen
kinderpornographischer Inhalte sowie in Tateinheit mit Besitz kinderpornographischer Inhalte und in Tateinheit mit Besitz
jugendpornographischer Inhalte und wegen Verletzung des hdochstpersénlichen Lebensbereichs und von
Personlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen in drei Fallen“ unter Aufldsung der Gesamtstrafe und Einbeziehung der
Einzelstrafen aus einer Vorverurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt und
eine Einziehungsentscheidung getroffen. Die auf die allgemeine Sachriige gestiitzte Revision des Angeklagten fiihrt zur
Teileinstellung des Verfahrens und einer hierdurch bedingten Schuldspruchénderung; im Ubrigen ist das Rechtsmittel
unbegriindet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO.

1. Soweit der Angeklagte in den Fallen II. 1. bis 3. der Urteilsgrinde wegen Verletzung des hdchstpersénlichen
Lebensbereichs und von Personlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen verurteilt worden ist, stellt der Senat das
Verfahren auf Antrag des Generalbundesanwalts aus prozessékonomischen Griinden geméaR § 154 Abs. 2 StPO ein, weil
auf der Grundlage der bisherigen Urteilsgrinde Bedenken hinsichtlich des von § 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB
vorausgesetzten Erfolges einer durch die Herstellung der Bildaufnahmen - die heimlich in einer Sammelumkleidekabine
gefertigt wurden und mannliche Mitglieder einer vom Angeklagten trainierten JugendfulRballmannschaft teils nur in
Boxershorts, teils mit freiem Oberkdrper zeigten - bewirkten ,Verletzung des hdchstpersonlichen Lebensbereichs der
abgebildeten Person® bestehen (vgl. BGH, Beschluss vom 1. Oktober 2024 - 1 StR 299/24, NStZ 2025, 219 Rn. 14).

2. Die Teileinstellung des Verfahrens hat eine Anderung des Schuldspruchs, entsprechend § 354 Abs. 1 StPO durch den
Senat selbst, sowie den Wegfall der in den betroffenen Fallen verhdngten Einzelstrafen zur Folge. Der Senat hat
hinsichtlich der Ubrigen Straftaten die Bezeichnung an den Gesetzeswortlaut des § 176 Abs. 1 StGB angepasst und den
Tenor betreffend das Konkurrenzverhaltnis kirzer gefasst.

3. Die Gesamtstrafe bleibt von der Teileinstellung unbertihrt. Der Senat schliet angesichts der verbleibenden
Einzelstrafen von einem Jahr und acht Monaten und einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe sowie Geldstrafe in
Hoéhe von 120 Tagessétzen aus, dass die Strafkammer ohne die in den Féllen Il. 1. bis 3. der Urteilsgriinde verhangten
Einzelgeldstrafen in Hohe von je 90 Tagessatzen auf eine niedrigere Gesamtstrafe erkannt hatte.

4. Im Ubrigen hat die Nachpriifung des Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des
Angeklagten ergeben.

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 4 StR 279/25 - Beschluss vom 14. August 2025 (LG Essen)
	Teileinstellung (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen: Taterfolg).   § 154a Abs. 2 StPO; § 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB
	Entscheidungstenor
	Gründe



